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.. v{),n 25. 1921
< zu den AusfühITIugsbestirnrnungen zu dem Gesetz

1921 betr. die Bereitstellung von Staatsmitteln zur
Abb'ürdung der Baukosteniiberteu rUJ]g. Unter :Fortfall der ein
leitenden Worte hutet der ErJaß:

Bei dcr VertcilUll9,; des Betrages VOll 400 lvliJJionen Mark auf
die Regierun.2:sbezfrke 1llld größeren Städte unter Zl1grundelegun
eines objektiven Maßstabes habe ich versucht, den besondl.i eil
Bedürfnissen und Verhältnissen der einzelnen Regierungsbezirke
lind größeren Städte insbesonderc derjenigen, die durch die Last
der Besatzung oder il1fol.!1:e Einströmens der Bevölkerung aus den
abgetreteneru Gebieten zu leiden haben, möglichst Rechnung zu
tragen. Im Ra]lmen der mir zur Verfügung stehenden Mittel den
an. mich herangetretenen \Viinschell und dcn erg:angenen Bedarf.s
anmeldungen, auch soweit si'0 aJs begründet anzuerkennen sind,
zu genügen, ist jedoch nur in bescheidenem Umfange möglich. Die
AnmeJdungen beJaufen sich insgesamt auf den Betrag VOn rund
2,'1h, 1\lilJiardeni Mark. Darunter ist allerdings eine große Zahl von
Anmeldungen enthalten. die ohne weiieres erkennen lass n. daß
SIe den Bedarf. der in diesem Jahre befriedigt werdell kann, bei
\veitern übersteigen. 'vVelli,- z. B. von einem mitten in Preußen
geJc encn Bezirke aJ1ein ein Betrag von 247 Millionen .Mark, von
anderen 100-200 MiHioneH Mark, von einzelnen Städten 100 Mil
lionen Mark und darÜber als not'\vcndig bezeichnet werden, so
lassen solche Angaben Jede RÜcksicht auf die .finanzlage des
Staates llnd eiI1e' Wii.rdigung der tatsäcJJ1ichen VcrJlältnisse ver
missen.

Gemäß Nr, 25 der AusfÜhrungsbestimmungen ermächtige ich
.cw. Iioch'\vohJgehoren Beil1Hfehescheide zu erteilen, ausgenommen
für die in der Anjage 1 anfgcfiihrten SWdte und die gemein
nÜtzige Aktien-Oese1Jschait ffiir Angestellten-tleimsläften, Sitz
BerJin, denen ich Rahmenbescheide von hier aus geben werde. Im
Übrigen Überlasse ich Hmen die Erreilung yon RahmenbescheideIl
nach Nr, 32 der Austfihru!1J?:sbcstimmu!J!],cll, j]l'sbcsondel e auch an
gemeinniitzige Sjedlullgs-Unter,nehmungt'lJ. Diejeniy;en gemcin
nÜtzigcn SiedJungs-Unternehmungen, die hierfÜr ohne weiteres in
Frage kOlTlmcn, sirtd in der Alll<Jge 2 benannt. Diese kÖlmen auf
Antrag auch gerniiß Nr. 24 der Ausfiihrungsbestinummgen zu
TrÜgern des VerfahreHs gemacht \\'cluell. SoUten Ew.lioehwohl
geboren beabsichtigen. außerdem noch andere gemeinnÜtzige Sied
lnngs-Unternchnlllngen zu Tr<igern des Verfahrens zu machen, so
ersuche ich zuvor um BcrichL

Bei der YertciIung der LanJcsdarlchcll aUI den <101 tigell Be
zirk crsuche ich folgelldes zu beachte1L:

Landesdarlehen kÖJ:'nen nicht nur fÜr V<lohn-, sondern auch für
\Yirtschaftsgebiiude gegeben \\ erden. In dieser Beziehung gehen
die AusfiihrungsbestimmungCll uber die Bestimmungen des Reichs
rats vom 10. Ja!ll1D.r 1920, denen sie sich sonst im allgemeillt:ll an
schließen. hinaus. Die Übrigen Abweichungen werden sich bei

Ycrg[eichung der beiden Bestimmungen unschwer feststellen
Aus den dem fiel1"11 Minister für Land,virtschaft, Domäncn

\lud forsten bisher fÜr die Unterstützung von Wirtschaitsgehäuden
zllr VerfÜgm:g stebe.oc1en Mitteln - Kap. 29 lit. <;I des Haushalts
der .1anu,wirtschaft1ichcl1 Verwaltung - \verden Darlehen nicht
mehr bewilligt.

Die Landcsdar1chen sollten in erster Linie für solche Bau
vorhaben bewilJjgt werden, die nicht nur bestimmt und geeignet
sind, Wohnraum Zlt sdmfiell, sondern die dem Bauherrn gleich
zeitig ermöglichen, durch Arbeit im cigenen oder fremd n Be
triebe \virtschaftliche Wertc zu erzeugen. Demgemäß darf für
die Bewilligung von Landesdarlehcn uic.J!t allein  er Umstand
ausschlaggebend sein, d,lß in einer Gemeinde Wohr;1mgSmangel
herrscht sondem eS muß gleichzeitig in RÜcksicht gezogen wer
den, ob' in der Gcmeinde Arbeitsgclegc-nheit vorhalJden ist, nnd
ob infolge Arbeitsrmmgcls Betriebe still liegen oder nicht in
vollem Ümfange ausgenUtzt \verden. Der Änderung der wirt
schaftlichen Verhältnisse, dic der Krieg und der friedensvertrag
hervorgenlfen hat, und dic eine überleitung, der in den Städten
-orhandeuen zum Tcil erwerbslosen Bevölkerung in Ortschaften
mit A bcits;elegenheit, insbesondere auf das Land, notwend!g
macht, muß bei der Bewilligung der Landesdarlehen Rec1mung
getragen 'wc{"den. Aus diesem Grunde sind in er ter Linje länd-'

Erzeugung
über hinauslehen zu Von dcm
stimmten Betrag-c sind mindestens. .
\V ohnung-serstc!hmg 10 Ortschaften mit
entweder jetzf-schon zn verwenden oder doch bis .zu \veiterer
stimmung vorzubehalten unter vorzugs\veiser BerÜcksichtigung
der rein landwirtscbaftJichell Siedlungen. Die von gemeinnützigen
Siedlungsunternehmungen mit Rahme:ilbescheid geforderten länd
lichen Bauvorhaben können dabei in Anrechnung !o!:cbrachL werden:
Wenn :t:w. hochwohlgeboren es für erforderlich haltcn den für
lälldJiche Ortschaften bestimmten Teilbe.trag d s dortig'en fonds
2.uch für andere Gemeinden in Ansprnch zu nehmen. ers\ che ich
um Bericht unter Angabc der Griinde. .

Bei der Geringfügigkeit der Mittel ist ferner erforderlich, vor
den größeren und kostspieligeren die in einfachen bescJleidel1en
Ausfilaßen gehaltenen Bauvorhaben zu bevorzugcn, besoi1ders
dann, wenn sie im \'/ege der SeJbsthiJie mit kohlesparenden Bau
stoffen hergestellt ,verden sollen,

Großes Gewicht lcge ich darauf, daß vor 'Be\viIligung des
LandesdarJehens die gesamte Finanzierung des Bauvorhabens
völ1ig klar- und sichergestelit wird. Zu dIesem Zweck ist der
Bauherr zu yeranlassen, die erforderlichen Nachweise fÜr die
Deckung der rentier1ichen und dcr durch das Landesdarlehen nicht

. gedeckten unrentier1ichcnl Baukosten (liypothekenschlußschein
V.crpi!ichtllngserklärungea der Gemeinden, Arbeitgeber und der
;,deichen) vorzulegen. Dann ist zu prüfen, ob er die ihm durch
das Bauvorhaben enyachsenden dauernden' Lasten zu tragen im
stande ist. Auch \'on 13auvercinig;lIng 1l ist der Nach'\\ eis zu ver
J2.ng:cn, daß ihnen geniigend Mittel zur Dnrchführung des Bau
vorhabens zur Verfügung stebe!1, und daß sie nicht durch früher
begonnene, abcr noch nicht voBbezahlte Bauunternehmungen
iibermäßig belastet sind. Gerade bei i]lnctJ eine in jcder Hez;iehung
strenge Prüfung eintreten zu lasscn, ist im Intercsse einer Ge
suudung de  Baugenossenschaitswe ens, die ich wegen der großen
Verdienste der Baugenossenschaften um die Unterbringung und
Seßhaftmachuug der Bcvölkenmg für dringend erforderlich kllte,
gehotcl1. Ob nnd wann Sie nach vorstehenden Richtlinien im
Einzelfalle dcn Nachweis gellü ender t'inanzierung als el bracht
ansehen wolleIl, iiberlasse ich Ihrem pilichtmiißigen Ermessen.
Die Bauherren sind mögJjchst schop.1 bei der Antragstellnng durch
den '{"rilger des Verfahrens, mindestens aber naeh Nr. 1 der Aus
fnhrungsbestinnnuugen in dem Beihilfebescheide darÜber aUIzu
kliireJJ, daß die finanzlage des Staates nicht gestattet, die ge
samtc übertel1erllug zn tra en lind durch die Beihilfen die Durch
führnng eitles Batl\'orhabens sicherzustellen, und daß die Landes
dnrlehen kejnel1fall  und insbesondere nicht bei einer Steigerung
der Baukosten erhöht wcrden kömen. Gerade dieser Umstand
zwingt zu einer vorherigen grÜndlichen Prüfung der finanzierung,
mn zu ycrmeiden, daß nicht ungeniigenu finanzierte Bauvorhaben
infoJge der Gewäbnmg eines Landesdarlehens in Angriff ge
110mmen werdcn, die dmm später halbfertig liegen bleiben und den
al1herrn dcr Gefahr allssetzen, das yon ihm seJbst aufgewandte
Kapital zu verliereJl'i.

Die Erfahrung. hat gelehrt, daß es trotz aJ1zucrkcnnendcl1
besten Wollens der damit neauftragtell Stellen bisher nicbt immer
mbglich gcwes n ist, den iÜr die ße,villigung von Darlehen Über
wiesenen Betrag planmäßig zu verteilen. Vielfach sind ohne Ver
schulden ticr cntscheidenden Behörden weniger notwendige und
weniger gutc bauvorhaben VOr dringlicheren lilld besseren mit
Beihilfen bedacht wordcll. Dem muß in ZuJ\unft nach l\'lögHchkeit
vorgebeugt werde.u. Um Ihnen die Feststeltung des \VohnbedÜrf
nisses'llnd eine planmäßige Verteilung des Überwiesenen Betrages
zu erleichtern, bestimme ich desbalb, daß Ew. Iiochwohl.e.eborcn
zu der ersten großen Verteilung des für den dortigen Bezirk Über
wiesenen Gesamtbetrages einen Sie d 1 U !! & s bei rat zwecks
be rat e 11 der MitwirkuIJg zuzuziehen haben, zu dem Sie je
einen Vertreter des Landeskultnramtes, dcr provinziellen , \\"011
nungsfiirsorgegesellschait, der provinziellen mndlichen Stediungs
geseJIschaft, der. größeren Städte (das sind solche ohne R.ahmen
bescheid, und zwar je nach den besonderen Verhältnissen des
dortigen Bezirks etwa mit einer Mindcs einwohnerzahl von 10000



oder 20000 oder  ller kreisfreien Städte) und" der Kreise, denen
jedoch der Vorschlag geeigneter Persönlichkeit zu überlassen ist,
zusammen also .1 Vertreter, berufen woHen. Den Berufenen ist
die Beteiligung adheimzusteHen, da Kosten der Staatskasse aus
der Beteiligung nicht erwachsen dürren. We11ll ftir den dortigen
Bezirk die provinziellen OeseJJsch.aften oach dem Grade ihrer
Interessen nicht in Frage kommen soHten, so sehe ich einem Be
richte darüber, welche im Siedll!ngswesen erfahrene und mit den
Wohllungsverhä1tnissen des dortigen Bezirks vertraute Persön
lichkeit Sie in den Siedlungs beirat bernien haben, entgegen. Ich
ersuche, die Zahl der MitgliedCr des SiedluJ1gsbeirats ohne meine
Zustimmung picht über 5 zu erhöhen, um die Arbeitsfähigkeit d'es
Aussdmsses nicht zu beeinträchtigen. Di,e t:ntscheidlIng darüber,
welche Bauvorhaben mit Landesdarlehen unterstützt werden
sollen, steht jedoch n ch wie vor f.:w. Hochwohlgeboren allein Zt!.

Im Übrigen steht eS in Ihrem Ermessen, ob lind in
wieweit Sie dem Siedlung<;beirat Gelegenheit ZUr Mitwirkung bei
s p ä t C ren BewiJ1igungcJl von Landesdarlehen geben llnd ihn
schon jetzt mit anderen Aufgaben betrauen, insbeSOlJdere auch
zur Hilfe bei der Aufklärtlllg der Üffelltlichkeit iiber die Gewährung
von Lalldesuarlehen und die daran gekniipften Dedingun;:;€n
heranziehen wollen. Nähere Weisungen über die Aufgaben, mit
denen der Siedlungsbeirat sonst noch betraut werden 1{ann, werde
ich in einem besonderen Erlasse geben': '

Zusatz tur den IIerrn Oberpräsidenten der Provinz
:Sr ndenburg und von Berlin, lind den Herrn
Präsidenten des Siedlungsverbandes RuhrkohJen
bezirk in Essen:

Mit -Rücksicht auf die besonderen Verhalt nisse Ihres Bezirks
wird Ihnen die ZltSamrnensetzung des Sied1ur,gsbeirates Über
lassen.

Die Aufklärung der Öffentlichkeit Über die J:rrichtung von
Bautetl mit staatlicher Unterstützung ist bislang durcbaus unzu
reichend geblieben, was daran zu erkennen ist, daß von Ban
lustigen teih:; tlbertriebene. unmöglich zu be.friedigcnde fordc
rungen at! delJ Staat gestellt werden, teils eine Übergroße Be
sorgnis Vor den an die Bewilligung der Darlehen geknÜpften Be
dingungen besteht, die z. B. viele ländliche Grundbesitzer VOll der
Errichtung von Landarbeiter\vohmmgen mit staat1iehen BeihiJfen
abgehalten hat. Da  er3de letzteres in hohem Maße bedauerlich
ist, so ersuche ich ::-:ie, sich der AufkH-irulIg dieser Kreise be
sonders anz1il1ehme!1. \'or aUem besteht Unklarheit Über die Be
deutung der .Forderung, daH der Mietvcrtnu:. nicht in rechtliche
Abhängigkeit \'om Arbeitsvertrag gcbracbt werden darf. Icb
habe den [ilJdnlck  e\\'olllleJ]. dDR \\ esc lt1ich mehr LmJdarheiter

wohnUJ,'gen gebaut werden würden, wenn den BeteilIgte!l jeder
ZweiieJ darÜber benommen würde, daß diese Bestimmung nur
bedeutet, daß die KÜndigung des Arbeitsvertrages nicht zugleiCh
die Kündigung der Wohnung des Landarbeiters in sich schließen
darf, sOE'dern d'aß nebet1 der KÜndigung des Arheitsvertra cs noch
eine besondere Kündigung des' Mietsvertrages erforderlich, aber
9:egebenenfalls mit ZustImmung des MjeteinigungsRmtes al!ch zu
lässig ist. Die Aufklärim.».: hat sich ferner darauf zu erstrecken,
daß die \VohnJIIlgsämter V/ahnungen, die zur Unterbringung von
Angestellten und Arheitern eines bestimmten gewerblichen oder
landwirtschaftJichen Betriebes errichtet oder ausdrücklich. be4
stimmt sind (WerkwohnllflJ1;Cn), nur zur Unterhringung von Ar
beitern und, AngestcHten desselben Betriehes In Anspruch nehmen
durten. Ich ersuche, die Landräte damit zu beauitragen, die
Guts- und Gemeindevorsteher in geeigneter Weise Über Zweck
und Bedeutung djeser lInd anderer Bestimmungen zu unterrichten,
damit sie ihrerseit.s den Oemein'deangehörigen die erforderlichen
AufschJiisse geben können. Auch die Kreisiblätter und andere
Zeitungen sind zur Aufklänng heranzuziehen. Im übrigen ist eine
Aufklärung der OfientIichkeit aueh darüber geboten, daß Bauten
ohne Zuschüsse SChOll jetzt erhehHche Vorteile genießen, die viele
Baulustige zum Bau veranlassen können. Nach meinem :Erlaß
vom 2. November 1920, betreffend Anwendung der 'Wohnungs
mangelverorduung vom 23. September 1918 auf Neubatlten 
H. 6. 5774 - unter1iegen Neubu!lten den auf Grund dcr WohnuJlgs
mangel verordnung vom 23. September 1918 erlassenen Anordnun
gen nicht lind sind demgemäß VOl1 der Beschlagnahme und
ZwangseinQuurtierung frei. Auch die Anordnung iiber die .Fest
setzung von Höehstmieten vom 9. DczeI ker 1918 findet auf die
naeh dem 1. Januar 1917 fertiggestel1teif" Neubauten keine An
wendung. t'erner soll erstrebt werden, sie nach Möglichkeh
auch vou öffentlichen Abgaben frei zu halt< n, wie dies bereits in
dem Entwurf eines Reichsgesetzes, bctreffend die Erhebung einer
Abgabe ZUr förderung des Wohnungsbaues vorgesehen ist.

Im Übrigen \verden vielfach, soweit Zweifel über die Aus
Jegung der Ausführull?:sbcstimmungen und die Ver\V1endu g der
LandesdarJchen bestehen sollten, die Er1asse zu den Reichsrats
bestinmHlug:en vorn 10. Januar 1920 iiber die Gewährung von
Dar1ehen aus Reichsmitteln zlJr Schaffung neuer Wohnungen SiIlP
gemäß anzuwenden ,.:;ein.

Gegen weitere Verwendung der fÜr die Antrage auf Bewilli
gung von I{cichsdarlehen hestimmten Fra. .ehog-en ist nichts ein
IUWClHleTl.

In Vertretung:
cheidt.

0===== tJ

Ausführungsbestimmung zu dem Gesetz vom 14. Januar 1921 betreffend die
Bereitstellung von Staatsmitteln zur Abbürdung der Baukostenüberteuerung:'

Auf Grund des 5 3 des Gesetzes betreffend die BereitsteUung Unterstützung dritter Personen in eier Lage ist, die: dur,ch das
von Sraatsmitteln zur Abburdung dcr I3aukosteniiberteuerung Landes- und Gemeindedarlehe!1 (vgl. Nr.5) nicht gedeckten Bau
vom 14. Januar 1921 bestimmen die unterzeichneten Minister das kosten zu tra eli. Er ist darauf aufmerksam zu machen, daß mitfolgende: einer Erhöhung de:.; Landesdar1ehens nicht gerechnet werden

I. A I I g e m e i TI e s. kann. Dies ist in den Bescheid aufzunehmen. Per:sonen oder
1. Zur BekämpfLmg der WohnUTlgSnot sowie ZUr f6rderun,l{ Ballvereinigl]i;'gen, deicH finanzielIe Leisttlngsfähigkeit zu begrLin

des Siedlungswe::;en:; könncn nach Maßgabe dieser Bestimmungen deten Z\veifeln Anlaß gibt, ist ein Landesdarlehen nicht zu be
bedingt rückzahlbare, zunächst unverzinsliche Darlehen als Bei- \vilIigCll.
hilfe zu den Kosten der HersteHtmg nellCr Wohnungen gewiihrt Für Behejfs  und Not\VohIHIH!?;ell \\ erdel1 Landesdarlehen nichtwerden. (Landesdarlehen.) , gewährt.

Vor der Gewährung eincs Landc darlehens ist zu prüien. ob Behelfswohnungcn im Sinne dieser Destimmungen sind \Voh
der rentierHche W:ert des Hauses, insbesondere die Mieten, in atJ- !lungen iu BallteIl, 'die nach Art ihres technischen Aufbaues VOT
gemessener Höhe festgesetzt sind. Bei Micthällsern mtissen die ausslchtlich ciilcn Bestand VOll wcniger als etwa 30 Jahren haben;
Baukosten, soweit irgend möglich, durch die Mieteinnahmen ver- Notwohnungen sind vV.ohnung:;;n, die durch Ausbau oder Umbau
zinst werden. Eine Mjctssteigerul1g gegenÜber den bisher in alten vorhandener Baulichkeiten vorÜbergehend. zu Wohnzwecken nutz
Hausern üblichen Mieten wird de:;haIb stets erforderlich sein. bar gemacht werden m:1d. den baupolizeilichcn Bestimmungen nicht
Eine ErfragsbercchlIung ist dem Antrage beizlliiigen. genügen.

Der Bauherr hat vor der BewiHhwng des Landesdarlehens Hiernach sind unter Behclfs- und Notwohnungen im Sinne
nadJzuweisen, daß Cf allein oder mit rechtsverbindJich ge:::;icherter dieser Bestimmung nicht zu verstehen:

a) solche Bauten aus Ho1z oder Fachwerk oder ErsatzbaustofferJ
b) solche Wohnung,en., die durch deli Ausbalt vorhandener

-Rällme (Läden und dergleichen) odcr den Einbau in vor
handere tfäuser. gewonnen' \\rcrdcn,

* DIe vorgeschriebenen Fragebogcn, so\vic die AusHihrungs
bcstimJ1!.ungen .aIs Soud'erdfl!ck sind durch den Verlag dieser
Zeitschrift Zu be iehe!l.



die (a und b) eine. Bestal1dsdaue  val] mÜ!dcstens 30 Jahren hab!:ri
und den bestehenden baupoJizeiJichcn Bestimmungen genÜgen.

2. Die Gewällrung Von Landesdarlehcn ist planmäßig auf die
Zabl der Bauvorhaben zu beschränken, dic nach Mallgabe der
verfügbaren Baustoffe im laufcnden Baujahr voraussichtJich er
richtct werden könneli, damit r'icht die Nachfrage nach Baustoffen
die Licfcrllu.>;smöglichkeit libersteigt und dadurch eine Preis
sfeigerung hervorgerufen wird.

_ 3. Die'Talldesdarlehell werden gewahrt für \Vohnungen, die
nach Größe, Anordnung, RaumzahJ, Raumhöhe und Ausst;1t' ,.11i:"
die notwendigsten Anforderungen !licht iIbcrschrciten Die nach
'den örtlichcn Verhältnissen wirtschaftliche Bauw jse ist zufordern. .' . ,

Bei den Aufschließu!1gsarbeitw sind .sD rs.amste Straßen
führung, StJaßellqucrschnitte und StraRenhcfesti I1ng zu fordern.
Selbst bei fortfÜhrung bestehender StraBcll wird häufig eine Ver
einfachung ciuer Zu aufwendigen StraHenart unerläßHch sein.

Mit R.Ücksicht auf den Mangel an Kohlen siud solche Bau
weisen zu bevorzugen, bei deren Anwendung sowohl beim Aufbau
wie bei der Benl1tzlll15r des Bau\verks Kohlen crspart werden. Wo
die BauteJJ mit erprobten Ersatzstoffel1 (7.. B. Lehm) l1erstellbar
sind, kann die Gewährung des Landesdarlehens von der Venveo
dung so1c]ler Baustoffe abhän9;ig  eUlacht werden. Scheunen sind
p:f!Illdsätzlich aus verbrettertem tIoIzfachwerk olme Ausmauerl1n
herzustel1eü. falls z\vingende Griinde eine andcre Bauart .er
fordern, ist dies zu begründen.

Soweit irgend a gängig, ist auf die TYpisierung der Einzel
teile Bedacht zu nchmen; es wird auf die Normen des NormclJ
ausschusses dcr Deutschen Industrie (Geschäftss1cHc BerUn NW 7;
SommerstraSe 4 a) hingewiesen.

In erster Linie solten FJachbanten mit hinreichcndem Garten
lande (mindestens 200 Ouadratmeter) be .ijcksichtigt werdcr, drei':
e.cschossige Mehrfamilienhäuser nur innerhalh der Stiidtc oder der
Landgemciuden mH städtische!' EntwickJun.l!:.

Als Flachbauten gelten Hallser mit eil! oder Z\\Tei Wohn
geschossen.

Als z\Vcigeschossig geltcn Einfamilienhäuser uud andej"C
Bauten, die in zwei VollgeschosselJ selbständi5'.c Wohnungen ent
halte!1. auch wenll einze]ne Zubehörräume im Dach- oder Socke1
geschoß untergebracht sind. Häuser mit zwei VoUgeschosseu und
einem als selbständige Wohnung ausgebauten Dachgeschosse
gelten als dreigeschossige BaJltelJ. Im a!fgcl11eincn sind zwei
Vol1geschosse mit schHchtem Dache einem Vol1gesclio5se mit aus
gebautem Dach?;cschosse vorzuziehen. Ballten mit mehr als drei
Geschossen dürfen nur mit Zustimmung des Ministers fÜr Volks
woblfahrt mit LalldesdarJehen unterstÜtzt werden. jcdoch J1nr
dam1. Wenn sie zur Ausfiillullt; von Baulticken dienen.

4. Für v!;ohnungen, die Arbeitgeber sich für ihre Arbeiter llnd
Angestellten errichten (W-erkwohnungen), werden Landesdarlehen
tlicht gewährt.

Als \VerkwohJ1l!ngcll gelkn insbcsouclerc solche WOIUJlnlgCn,
die von Arbeit cbern auf eigenem Gelände errichtet werden und
in ihrem :Eigentum verbleiben. Zn Wohnungen, die landwirt
Schaftliche Arbeitgeber sic11 für die in ihrem landwirtschaftlichen
Betriebc 'Bcschäfti delJ errichten Oalldwirtsdmitliche- Werk
wohnU!Jgcn) können Lalldesdariehen gewahrt werden, wenn der
Mietvertrag in keinc rechtliche Abhängigkeit vom Arbeits\'ert:-ag
gebracht wird, insbesondere wenl1 die Kiir:ldignllg des Arbeits
\'ertrages nicht ohnc weitere besondere KÜndigll11g auch dic Kiin
digung des Mjetsvertrages in sich schließt.

Nicht als W rkwo!tnungel1 gelten Wt.hnungen geIlleinniitziger
BauvereinigUllgen, die VOl! Arbcitgebern lmd Arbeitnehmern 
aus vcrschieden£ll Unternehmungen lind untCr tfinzuzie]1UI11?:
Nichtwerkangehöriger oder der Gell1ciude - gebildet \verden.
Die GewährUlrg VOll Land'esdarlehen an Ball\'ereiuigungell
ist jedoch davon ,abhä1:,gig zn IJlachel1. die V./erke, denen die
Wohnm::H:en nach ihrer Lage il1 erster Linie zugute kommen, sich
nach Nr 12 der Bestimmuugen an der Aufbringl1ng des unrentier
licben Teiles der Herstel1ungskoste11 der \\'ohnungen angemessen
beteiligen.

5. Ein Landesdarlehen wird llur gewäJ1.rt, \ven!! die Gemeinden
(Gemeindeverb"ände) sich :::.n der Aufbring'ul1g des unreutierlichen
Teiles der Baukosten nach M2.ßg.abe dieser. Bestimmungen' be
teiligen (Oel11eindedarJehel1) und sich verpflic!1ten. il1ren AnteiJ an

der Beihilfeh)lPothek (Nr. 13) ohne Zustirrunung des M.inisterS::rur:
VolkswohIfahrt nicht abzutreten oder zu verpfäriden.

!3ei Jandwirtschaftlichen WerkwohnungeJl kann von einer Be
tciliJ!:ung der Gemeinde (des Gemcindevcrbaudes) abgesehen
werden.

IT. Gewährung und Berechnung: der Darlehen.
6. Die Höhc des Landesdar1chens wird ermittelt durch Ver

vielfältigung der Quadratmet rzahl der \Vohn- llild StalIfläche mit
delI Eiuheitssätzen nach NI'. 8. 1::s soll de1! Unterschied zwischen
den HersteI1ut;gskosien und dem Duuen\l-ert der Gebäude nicht
übersteigen.

7. \VohnfIäc1tel1 werden bis zu 70 Quadratmeter und aus
lIaIJmsweise, jedoch höchstens his zum .10. Teile der Gesamtzahl
der Wohnungen und nur zwecks Schafiull  von Wohnungcn für
kit derreiche Familien bis zu 80 Quadratmeter der ßerccht!UJI  ZI1
gruude gelegt. Als Wohniläche gilt dje gesamte Grundfläche der
abgeschlossenen V.; ahnung abzägIich der \\, <1J1dstärken, einschließ
Hch der OrurdiJäche -ausgebauter Dachräume. Bei der Berechnung
der \\iohniläche ist die Gnmdf!äde des Tlcppenhauses. b i Ein
famtlieui1äuseru die Grundi!äd;e der Treppen nicht in Ansatz zu
bringell. lind zwar auch dann nicht, we]]\J die TrepPe in dIe Küche
usw. eingebaut ist.

Ausge ute Dachgesc.hoßräume !Jnd \vohnräuH1e in Unterge
schossen sind den Wohnungen zu denen sie gehören, zuzurechnen.
Daher ist bei Mehrfamilierhä scrn genau auzugeben. zu weIchen
Wohnungen derartige R.äume gehören, und u'anach die \VOhIl
fiäc!le jeder cinzeLr1en \Vohl1lmg zu bestimmen.

Lcdig-enheime und dergleichen, soweit sie zu ci9:entlichen
Wohn zwecken bestimmt sind, kötmen durch Landesd'adehen unter
s.tützt werden; jedocJJ $011 die für eine Person bestimmte Wohn
Wiche einschließlich aller Nebenräume die Größe von 25 Quadrat
metern im allgemeineH ricbt übersteigen.

h:nerhalb der fÜr eine Wohnllng z läSsjge]l Höchstgrenzen
können auch kleine Kaufläden, tIaudwcrkerstuben lind \Verk
stätten beriicksichtigt wcrden, wenn die rIerstel1ung durch den
Gesamtplan einer  rößeren Siedlung' bedingt ist oder wellt,} es sich
11m Ansiedlung Kriegsbeschädigter handelt. die auf Iieimarbeit an
gewiesen sind. Bet städtischen Wt1nnungeIl sollen nUr kleine
Viehställe mit ell1er Nutzfläche von höchstcns 10 Quadratm tern
fiir den Bedari des eigencn Haushalts bcrilck ic1!tigt werden,
Bei rein ländlicben \VohnlWgeU soJ]eu fÜr StäBe und sonstige
Wirtschafts ebäude im allgemeinen höchstens 40 Quadratmeter in
Ansatz gebracht werden. Dariiber hinaus kann ein Landesdariehen
nUr fiir Siedlerstelleu be'\Vi1ligt werdeu, wenn diese ganz oder
llauptsächlich ohne ircmde Arbeltskriifte bewirtschaftet werden
können. Es kommen hierfür daher in der Regel nur SteHen mit
einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 1f  bis 15 Hektar Ln
Frage.

Bei solchen kaun fiir Wirtschaftsgebäude auch dann ern
Landesdar1ehen bewiIJjgt werden. wenn für die neue SteHe ein
bereits vorhandenes \V'ohnhD.lls Verwendung findet oder wenn von
der Iie'rsteJ!t1l1g eines \leuen \Vohnhmlses Abstand genommen und
!lUr ciue Nof\volmung eingerlchtct \Yird. Als den Bedürfnissen
gellijg:end sltld im HöchstfaIJe 130 Quadratmeter beballte Stall
grundfHichc lmd I;'iO Quadratmeter beb<iute Scheunengrllndfläche
anzuseheu.

Sta1!gängc. Fnttcrpl tze. Imd dergleichen sind möglichst ein
l.:llschränkeu.

8. Der der Berechl1ung des LandesdR.rfehens zugrunde zu
legende Eil1hcitssatz Iiir das Quadratmeter darr in 1änd1khell Ge.
meinden und kleineren Städtcn mit vorWiCg:cl;'d 11i!ldlichem Cha
rakter im ein- ti11d zweigeschossigen V\ T oh1!haus den Betrap; von
165 lVlark. iu den iibrigen Gemeinden den Betrag von 180 Mark,
im drei- und mehrgcschoSSigen Mehrfamilienhause den Betrag von
150 bz\\'. 165 Mark, bei SWIICl1 75 Mark, hei Scheunen 30 Mark
und bei Bauten niedersächsischer Art 60 Mark für ein Quadrat
11Ieter Nutzfltiche im al1gemeinel1 n'icht libersteigeu> 'Wenn eS nach
Lage des FaUes gerechtfertigt ist, kann das Landesdar1ehen auch
auf eitle uiedrigere Summe als die nach dem regelmäßigen :Ein.
heitssatze errecr.nete festgesetzt, in besonders begründeten FäHen
jedoch auch bis höchstens auf das DoppeJte erhöht \verden.

In aUen fällen muß vermieden werden, daß die fiir höhe Her
steiJllngskosten angenoÜ1m"l1CD Iiöchstdarlehenssät:z.e ohne "",'ei
teres auf Orte J1]it niedrigeren Bauko"Sten iibertragen werden.



eiuer Gemeinde können je nach der Art des
die Einheitssätze f'iir das Quadratmeter verschieden

Selbst iJmerl1alb eines Baucs können für Dach
niedrigere Einheitssätze für das Quadratmeter

GrundfJä"chc festgeseizt werden.
:FÜr \VohnnuJ;en kleinsten Grumldsses empfiehlt es sich.

einen verbäJtnism'iißig höheren Einheitssat7. fÜr das Quadratmeter
\VohnfIache zu gewähren als I)ei größer,en Wohnungen, da dic
B::tukosten hei dIesen Klei11siwohnungcll verhfiItrdsmäßi  hoch sind.

FÜr Bauten aus Iiol%, Pach"\'itfrk oder Ersatzbanstoffen ist d'er
:r inh,::jtssat:L für das Quadratmetel im aHgemeinen niedriger zu

als für entsprechende massive I3auten, insbesondere,
wenn und Dachninme fcJl1cl]. Bei \Vol1J1Ungcl1, die durch
Ausnutzung vorhandellcr Rautcn gewonnen "\\ crden, i.st der Ei'n
l1eitssatz in der Weise zu bemessen, daß sich das LandesdarJehen
zn dCn tatsächlichen Aufv,endungen eh1ra verhalt. wie das Landes
darlehev für Neubauten am Orte Z1I den Gesamtbaukosten eines
Neuba1\es, Kosten für Anmietung der Räume oder für spatere
Wiederherstellung des aJten Zustandes dürfen 1Iieht an?:csctzt
werden.

Sind Stül1e in dcr Erdgeschoßfläche des \VoJmhauses ein
gebaut oder als Sockelgeschoß unter das Haus gelegt. so dürfen
für diese Sta!Iflächen nur die Einheitssätze fiir Ställe in "RCChlltJllggesteJlt werdcn. '

Fu!telböden llrd derleichen über der Statlgrundfläche dÜrfen
1Iieht besonders in Ansatz gebracht werden. Ferner bleiben
\\ragt;: lind Geräteschllppe,1 lwd ähnliche "Riiume sowie Neben
anlag.en (Dnl1gstiitfen, Jaucheg-ruben, Brunnen. Umwehrun?;.
Traufpflasicr usw.) für das Landesdarlehen anßer Betracht.

9. Den Gemeinden (Gemeindeverbänden) b1eibt es übel"l8ssell,
die Hölle ihres Darlehens zn hestimme11- Dieses muß jedoch min
destens ein Dritte: des Landcsdar1ehens betragen.

Das Gcmcindcdallchc!1 soH so bemessen sein, daß es ztI
sanlmen mit den vom B2.uherrn aufzubrin enderJ Kosten und dei!1
Landesda1lehen die fiFanzic;'ul1r>: des Bauvorhabens Cfmög!icht.

[s ist unzulässig, daß auf das Gemcindedar1ehcll leistungen
oder Lieferungen der Gemeinde angerechnet werden. Auch die
Verpflichtungen des Ballherrn gegeniibei der Gemeinde hinsicht
]ich Anlieg;erleisfllTlgen usw. dürfen nicht gegen das \'on der Ge
meinde Z1.1 g€\1 ähreJlde Dar1ehen aufgcl echnet werden.   Das Oc
meindedarJehcn ist als Hypothckenantcil nach Nr. 13 Jer Be
stimmungen eillwtra.>;ei1.

10. Bei WOhl1U1lgSJJeubantcll allf dem Lande (in ländliche]] Ge
meinden und k!eineren Städten mit vonvieg-end 1 l1dHchcl11 CJla.
raider) kann auf das Gcmeindcdar1ehcll bis zur H iIfte verzichtet
werden. In diescn FMlen kann das Landesdarleben erhöht \ver
den; ausgenommen hiervon. sind landwirtschaftliche Werkwolt
nungen. Das LandesdarlehcI! braucht nidlf mn dC1J voHen. von
der Gemeinde nicht iibCn!ommCJ1CI1 Allteil.erhähl zu \\.erden.

1'1. Hängt dct Vlolll1tliJ\;sbedarf aui dem Lande mit dem ZUZUg
Nichtortsam;-ehöriger zusammclI. so kann anf A!ltra!  des Triigers
des Verfahrens (vgJ. NI'. 24) ntit ZtlstinIIlH!I1:;; dcs Ministers fÜr
Volkswohlfahrt mlf d<lS GC1lleindedarlehcn ill voI1cm Umfan:;c vcr
7,ichtet und dJ.s Lallde dJ.r1ehel1 gleichÜdls erhöht werdell.

Die Regierlll'KsprÜsidcuten \Vcl.dell ermächtigt, bei Siedlungen.
die im Ret1tellgutsvcrfahrcn errichtet werdel1, Ulld die die Av
siedJung Nichtorts:J.l1zeJlürig-er, inshesonderc Umsiedlnllg  Hidti
schcr Bevö1ke! Il1lg att! das Lmd bezwecken, .:lnf Antrag des
TrÜgers des Verfahrens  lI1ch ohne Zustimmung des .Ministers für
Volks\vohllahrt auf das Gcmeindedar1enel1 in vol1em Umfanße zu
velzichten nno das LandcsdarleheJl zn erhöhen.

12. Bei Wolmunlten, dic nach ihrcr Lage in ersler Reihe Ar
beitern tmd hestimmter Arbeitgeber zugute kommen',
kann die eines Landesdarlehens c1aV011 abhängig ge
macht werden, daß die Arbeitgeber sich all der Aufbringung des
1lnrenticr!ichen Teils der JierstelJlllll:;skosfcn der \Vohnul1\);cn an
gemessen betei1igell.

B. In der Höl1c der Summe des Landes- !!ud GellleimJ'e
dadehens (BeihilfedarJehen) ist an dem Bau nindstiicli: eine tJYDo
thek zu bestc11en (ßeihi1feh:vpothek). Dieser fJy[)othek diirier _ ir,!
Range nur Belastungen in Höne {1es Unterschiedes der Gesamt
hersteI1nnl!:skosten und des BeihjJfedarleneps. vora:ngenen. .

. Bei Siedlungen. die im Renteng-utsv-cdahrcll errichtet werden,
dürfen- der Beihiifehypothek. toIgende gruI].dbpchliche Eintragungenim RaIU;'-e ,vorangehen: .

a) die AnerbengufseigeIJschaft ( 3 des Gesetzes betreffend
das Anerhenrecht hei Rentel1- und Anslcd1uf<gsgiltern vom
8. J lIni 1896),

b) die Rentenbanluente,
c) die Baudarlelmsrente,
d) u'ie R.estrente oder Resthypothek.
e) das Vor- nnd: \Viederkaufsrecht (Artikel 29 des Preußischen

Ausfi1!Jrut]gs esctzes wm Biirgerlichen Gesetzhuch vom
20. Scptember 1899),

j) bei I(riegsbe childigten eine Sicherungshypothek für den
Reichsmi1itärfiskus.

-Werden neue \Vohnungen in vorhandenen Gebäuden durch
Einbauten oder Umbautcc. herg-estcllt, so kann der Regierungs
präsident auf die Eintragung einer BeihiHchypothek verzichten.
wenn die Erfüllung der VerpflkhfUllgen aus dem Beihi!fedarlehen
auch ohne Beihilfehypothek sichergeste!lt 1st.

Bei Onmdstiicken des Rckhe.s, des Staates, der Gemeinden
und anderer üfientlich-rechtJicher Körpcrscnahcn ist VOll Ein
tragung einer Beihi1fehypothek abzusehen.

14. Für jedcn mit Land'esdarlehen unterstützten' Neubau steHt
die Gemc:nde (der Ocmcindeverband) nach Fertig,ste!1ung die Ge
samtherstellungskosten fest und setzt ferner hei Mictwoht1lll]gen
die Mietl1ühe, bei Eigellwohuungen dcn Mietwert fest. Hat sich
die Gemeinde (der Gemeil1deverbat1d) an deJJI Beihilfedarlencn
nicht mindestens mit einem Drittel des Landesdarlchens beteiligt.
so bedarf die fcststeHung der IierstcHungskosten lind die Fest
setzung der Nliethöhe !lud des Miet1\'erfes der Zustimmung der
den BeihiJfebescheid erteiIe!lden Behördc.

Der Minister fiir \lolks\vohlfaJlrf kal1n statt der Gemeinde (des
Gemeinc1everbandes) alldere SteHc!1 mit der Feststelhn1g der Ge
samthersteUungskosten und der Festsetzung der Miethö!tc oder
des Mietwertes beauftragen.

Dic Gesamtherstelhillgskosten umfassen die Orunderwerbs
kosten odcr den kapitalisiertcn F.rbbauzins, die Baukosten und
die AnliegerJeisfungen. Bei Bauten. die wesct"tlieh mit Hilfe des
Bal1hercl1 oder seIner FamiJienangehörig;en gebavt worden sind
(Selbsthilie). ist der hicrdurch ersparte Betrag deI: Gesamther
stelllWgsküsten hinzl1zllrechneu.

Bei ihrer Prüfung darf nur der l1!!erJäG!ieh notwendige Auf
wand eingesetzt ,,-erde1]. I3ei Baustoffen, fÜr die Richtpreise tesl
g-csctzt sind, diirfen böc1Jstens diese jl1 Ansatz kommen. Bci
Ballte!!. fUr die Holz zu Vorzll,g-spreisell alls staatlichen Forsto::n
geliefert ist, ist die ']Iicrdurch entstandene KostCl,-Cinschränkung
w berÜcksichtigen.

Aufsch1ießuH?;skostcl1. die mit der ein7.c1ne!l Wohl1stätte nicht
in unmittelbarem ZusamuwJlhang stehen. dÜrfcn als wertsteigern9
iür das Grundstück nicht bCl'Ücksichtig:t ,ycrdeJ1.

Gegcn die festsetzl1llR durch dic Gemeinde (deu Gel11einde
\"erband) oder die vou! Minister fÜr Volkswohlfahrt thnnit beauf
tragte Stelle ist innerhalb zwei \Voc1le!1 Bcscll\\"crde bci dcr ßc
borde :wJiissig. die der; I3escheid erteilt hat.

Bei Ixcntcll(utssicdl1!t1g-en. die von deI! c;cllldlllllitziRen lHO
villzie1!eu Siedll1l'gsg.cse1Jschaftcn dllrcilgeftilut \\ erdcll, steJlt die
GCll1cimle (der Gemeindevel band) im bIlVCrnC;llm l1 mit ihnel1
lind bei Rcrdell l;tssicdItI1IRel1, die unter \"el't1litt1l!l1  und Al1fsieil\
dtr Ltndc kultl1lbehördct1 errichtet \vtrc!CII. il11 Einverncrmell
mit dem zustilllciigen Ku1tural11t l1acb r-crtk"teIlul!;; die Gcsamt
herstelJ!ll1\Iskostc!! fest. Sie set7,t fern'r in r,lekher \V'e sc bei
J\1ictwohlllltJgcn die Mict1Jöhe. hei t:L\', 11\\'ohr'll1gcn den rentier1ichen Danerwert fest.    -,--"

Bei fcststellllng der (jes nl1t]ler b.;lIt1ll sJ\o::;(el1. insbcsow)erc
uur Grunc1cr\\"erbskostclJ, ist der Wert der gjrtnerisch oder Jat1d
wirtschaftJich benulz1cil fJ;:icllC llicht zu hcriicJ\sichti ell.

Gegcn die festsetzungcn der Gemeinde (des Oemeinde\'cr
hand es) gemiiß Absatz 7 diesc.:r Nummer ist i!1nerhalb z\\'ci
Wochen die Beschwerde G/J delI Rc -jert1]]p'spr1tsidel1ten zulässig,
der im Eiuvernenmen mit dem Pdisidc!11Cl1 des LanclesJ.;ult!1ramtesentscheidet. '

15. Alle fÜnf Jahre. crstma1ig nac.h fiil1f Jahren vom Tal'.'e der
Fcstsdz!ln  ab (Ne 14) !tat. soweit crIordellich und' wenn nicht
schon vorher dazu Anbß ist, die Gemeinde oder die gemäß Nr.14
mit der festsetzunR beanftf.agte SteHe die- Miete o.  r den  \iet
wert nach Lage des örtlichen Mietmal'kte.s nat}lz)1pri!felJ,: und  .- .t.:-:
forderlfchelÜalls neu festZllset en. Auf, das .Fe. .(setzt;tngsvpf  H  1_1
findClt<dil': Bestirtntl'ltf1gcIJ J .der . NI'. 14 si11lJK JT.! -W  \'I.n\ : l \ }tl1.\)::"... .-.- J



16. lJJ)crsteigt die Mietc aeIl gemii:r( Nr. 14 festgesetzten Be
trag, so ist der Mehrbet"ag zur Tilgung des B,eihHfedarlehens zu
verwenden, sow.eit er !licht zur Deckung- erhöhter Lasfen des
Ha!ls igentümers oder zur angemessenen V el zinsu:Jg W1d Ti!gttng
der V.om Eigentümel" fÜr den FkHI oder für Umbauten oder für
sOIJstige dauernde Verl:ies.serungen des Hauses .18clnveislich ge
machten Aufwcndungen beuötigt wird,

17. übersteigt be:i ein'C-r Veräußenmg des Hauses oder der
Siedlt rstel1e der Kaufpreis den Unterschied zwischen Gesamt
J1ersteJ]ungskosten u ld dem !3eihi!fedar1che]], so ist der Mehr
betrag zur TilgjJI1g'- des Beihi1fcd,u1ehen  Z!l verwendcn. Dei
wiedernoJten Veräußerungen werden die bei frÜheren VeräuRe
rungen zurÜckgezahtlen Hctt.äge angerechnet. Hat der Eigentümer
11ach .Festst l1ung der Jierstel1ungskosten AUhvcndungen fÜr
Bauten, Umbauten oder sonstige dauernde Verbesserungen dc
Grundstücks gemacht, so jst ihr Retrag den Herstellnr.'gskostcn zu
zurechnen.

Bei ländlichen Ansiedlungen ist auc1J der dwa im Kalifpreis
er,thaHene Wert des 1andwirtschaftlichen Inventars, der Vor
handenen Erntebestande u. dergI.. sowie der Wert der von dem
Siedler auf die Stelle gemachtCII. illre]} \Vert l1achhaJtig erhöhendcn
Aufwcndungen fÜr Bodcnvcrbesserul1gel ' jeder Art, Anlage von
Garienkultl1ren und Obstbaumpf]anzUl1gen in Abzug zu bringe'l

Vor jedem Verkauf eines mit LalJuesdarlehen unterstütztel1
Neuballes so!1 der Hause[gentiimcr die Festsetzung der Miete oder
des Alict_ oder Verlmurswerles beantrageJ!. Ullterläßt er den An
trag. so kaHn die nach Ne. 14 zuständige Stelle diesen WcrJ allch
nach VerkEI,f des I1auses festsetzen.

18. Bei der Gewährung des Landesdar1ehens soll nach Mög
lichkeit ein Vor-, Ar'kauis- ode!' WlederverkaIlfsrt;:cht zuguHsten
eiJle!' oifentlich-rcchtJicheu oder gemeinnützigen SteHe vcreinbart
.werden. das mö ]ichst grundbuchlich lLJ sichern ist.

Zur Verhinderung spekulativer Au::.nutzung der mit Landes
d::ulehen unterstÜtzten Ncubauten können von 'den Gemeinden bei
Ge\VÜhrung des Ocmc111deda\'t'lehens wciter.Q;ehellJde Bedi1lgungca
gesteJ1t \\Trden, z. B. die EinräunllIl!g" des Rechts. das Darlehen
unbefristet fÜr den Fan zn kiimHgen. daß beim Verkaufe SOIJdcr
vertriige zur Verdec1i:11tI.e: des im Kaut'\'ertragc an egebenen Kauf
preises ab cschlossen Werde!1.

19. Das BelhilfedarleJ1en ist zur Ruch.za]Jlult.\!: iällig,. \\"CIIlI ohne
Zustimmung dCI den Bescheid crtei]endcl1 Behörde oder der \ OJl
ihr bestimmten Ste1]c

[J) das Gnlndstiick c:inschliefilich der darauf errichteten NC\l
bauten zu andercn als den im Antrag bezeichneten Z,,-cckclI
benutzt wjrd;

b) nicht der vorgesehenen All1.8h1 "011 r'amiJicll Unterkunft ge
wiihrt \\'ird Imd hierbei tJid1t kinderreiche r"lmilien, famiIiclI
von Kriegsteilnchmcrn uud Kriegsbeschädigtei!. sowie von
im Kriege Gefallcnen bei der Vermietung vorzll sweise bc
riid:sicl1tigt \verden:

c) eine V n;rößerl!l1  dCf NCl1uautetl oder die t:rrid1tum
weiterer Baulichkeiten auf dem Grundstiic1\l: vorgcnomntcn
wird;

d) der Källfer nicht sii11ltlicl1l' VcrpiJichhHl el1 all  dem Bei
hiJievertra e iibcfllim1l1L

Bei Landesdar1ehen für landwirtschaftliche Werk\\ 0111111112,C:1.
gilt a1s weitere Bedil1 tllIg. daß das Darlehen zur Rilckzahlutlg
fÜllig ist. welln der Mietvcrtr;l!:; i11 rechtliche Abhiillgig:keit vom
Arbeitsvertrage gebracht wird.

Ist fiir eine SicdlcrsteIlc VOI! mehr als 1/  Hektar eiu L:1.J1des
darlehen be\"jj]i t worden. so ist dieses Iemer zur I<iickzahluug
fäHig, wenn der EjgenttlJHer der S1cd1erstcJle das Grnudstilck nk]Jt
selbst hcwirtsc1mitet.

Der Regicrul1gspr;i:::,ident J.:a!1ll bei 1 L:nh-'n .ÜtenI in besouderen
fÜllen im EllIvcrne]IJlIIJII mit dem Pd!siacl1tcIl des Landesknltur
amtes Ausnahrnell zll!assen.

20. Das Beil1i1fc<iarlcIJeI! ]\au1I jederzeit ÜIUl:!J 111 Tcilza1t]uugel1)
zuriic1\ijczulJlt \Verde11'.

21. An aJlen RÜdza111ul1.1).clI h:tt da  Lllld Iwch dem Verhält
nis &ejnes Darlellel1s Anteil.

'22. Zwa!lziJ<: Jahre nach GcwÜhrl\llQ d\:'s ßeihilfedarJehens
\yjrd unter sinngemäßer All'\n ndlll]g dei" Bestim1ll1Jl1gen unter
Nr. '"104 der-Wert ctcs-Iiauses allel d\"aig:er \Vjrtschaftsgcbiillde cnd
gtiHig 'fcstge-stel1t... Der ..Ullterschied ilwischeu den -fiersteJluugs"
lwsto.H'  Nr,;-' 14 ,'1I11Ü  1em. cHdgiiHig" fcs-t {'sd;dc-lI :t:crillg-c:rcu .\,'-,:ert

gilt als' verlorener, 13aukoster.zuschuß_Die Beihi!fchypothek ist
soweit zu 1öschen. Der verJorene Baukostenzllschuß wird zunächst
auf das Landesdarlehen angerechnet.

Sind nach FcrtigsteJ!ung des I-Iauses Bnd Festsetzung der
fIerstellungskosten his zur endgiJitigen Abredmung des Landes
darlehens bauliche Verbesserungen größeren Umfanges an dem B'1lT
yorgenommen worden, so kann uer aui.\!:ewel1dete Betrax den
fiersteJ1ungskosten !:'ach lVlaßgabe der Nr. 14 unter cntsprechender
Berncksichtigung der. dadurch erzie1tcn Mehrmjetc- zugerechnet
werden.

Der Rest der Beihi1fehYPDthel: ist mit 4 v. tL zu ver7,itJscn
und mi-t 1 v. H. zuzügJich erspart r Zinsen zu ti]gen; die Dar
iehensbedinguws.en gemäß NT. J9 faHen fort.

Bei Siedlungen, die im Rcnfe ngutsT"eriahr n errichtet sind,
wird der \Vert'der mit einem Landesdariehen unterstützte!l Ba11
lichkeiten nach vorstehenderl GesichtsPIHlktel  im Eil1vcrnehm n
mit dem zuständigen Kulturamt endglJHi..-; festgestellt. .

Die AnfechtutJg der getroifel1en rcststellungell im ordentlichen
Rechtswege ist in jedem falle tauch Jer Nummern 14, 15. J6, 17)
ausgeschlossen.

,Bei ]andwirtschaftlichen \Verkwohnm,gcn ]-,aben die Fest
setzJlIlgen H CtJ Ne. 14, 15, 16, 17 lind 22 ficht c!uro;;h die Oc
i11cbdc, sondern stets uurch den l1 ichsthöherel! Gt.meindeverbard
oder eine vom Minister iiir Volks".oiJHallrt zu be timmclldc Stelle
zu erfolgen.

23. Das LandesdarJehen wird ausg;ezal1lt \\ (;I!I! der Bau an
sch1agmäBi.'( ausgefiihrt !lnu die BeihiIfeln'po'thek eingetragen ist.

Bei Gemeinden und Remeinnützigen Sicdl(!11 sgeselJscharteH, ia
deren Eigentum die Baute!] nur vonibcrg heJ1d bleiben sollen, , c
Ji.ügt es. wei!n eine schriftliche VersicherIIng <1bgegebell wird. daR
die t:in[fagI1J 1 g' eier BeihiliehYPoU1ek bei Aui!JSSlll1C: des OrnnJ
stücks an den Eipzelailwärter erfolgt.

Bei Siedlungen, die im ReIltengnts\'e1 fahrc1l linie!" Vermittlung
1I1ld Aufsicht dcr Lalldesl\uIturbehördei" errichtet wei'den. g.eni;.o:;:t
eine amtIid1e Bescheinigung dc  zlIsUindlQ.eu Kullummtes. daß das
OnJlldbnchamt ll!U :EintraglJn  der BeihiJiebypotJ1ck auf On!!l'.! de'>
bestätigten Re,nteI1gIlt.srczesse  ersucht \,-erden \vird.

Sofen1 Bauvorhabeil nicht in vollem Unl1.angc 8us).';cfiihrt wer
deli. bedarf es VOr enugli1tig-er AuszahI[I!1  in iedem Falle einc'.
eruellten r'esfstellung der Iföhe des Darlehells.

!3ei Auträgcn auf AllszahhIllg deI Dar!ellcll i t dem Rcg:ie
fun[(spriisidelltct1 \,orzIIIeg;en:

a) eine Er]diinlllg des Gcmeilldcvorsta!ldes. d:dJ die batlPLJlizef
1iche Gehrauch<:;abnahme erf(l]gt bt. 11IId daß die Bauten Jcm
ßeihi]fcbcschcide  em<1ß f[lIsgeführt find;

. b)' Jcr Wortlaut gnmdbuchHchcI" :EiIJtngUng,ci1, sO\\Tlt .hicrve)"[
!licht nach Abs, 2 abgesehen werden 1\<wlI.

rst eine Rentengufssied]ulJg von einer gCllieilH ütziien prü
viJlz-ieI1c11 SiedhmRsg-csellschaft oder unter Vc:mittJlIm:- und AIlf
<:;icht der LatldeskulturbeTlörden dmc!Jgefiihn, "0 -'.::.el'jig,t einc V01L1
zustiil1dizen Landrat bestätil:!:te DesclIeiuklJII).'; dcr SicdiIml:!:"
gese!1schaft oder eine amtliche Rcschcilli !JTlg dt::. !\ultllraTlltes. d,d
die hailpo!izeiJichc Oebrauchsabll:1.liIllt' und die al1sch!:lg,m;1ßJg
Ausfiihrul1!2: des Baues erfoJgt sind.

W. Ver t a h re 11.
24. Die DurchHihrung des Verfahrcns liegt deI' OC1l1einden

(Gcrneindcverb<il1den) ob. Mit Zll timm!ll1.c: rles Ministers iiir
\.olkswohlfahrt" können :ludI  ellieil1ll!itziKl-' SietlllIlIR'innterlleh
ITIUl1gCI1 ],11 Träg-ern des Veriahrens  clTIacht \\"ercJell.

GemeinnÜtzige SiedlulI.\rsunterl1ehl1JlII1gell $ol[el' im a1!ge
meinc]] als Träg:;;r des Verfahrens 1110' ! is- Zllj" Inbesitznahmc des
Baues durch t:iJ1Zclall\värter gelten. Dann tretcn in'ibesondere fÜr
die Festsetzung der Mieten lind fÜr die endOSli!tig.e Ab(cd11lIl1!g db
nach Ne. 14 zusUindigen Ste1len für sie ei!l.

25. Das Laudesdar!chen ist VOll dem Träge:. des Verfahrens
vor Hanbcgintl bei dem zuständigen R.egieruugspr2.sidel1ten zu bc
"lttragell, 'der den BeiIlilfebescheid erteilL

Ist ein Siedlungsunterncltl11cll, dessen Siedltmgs\"orlIaben im
Rente1H;utsverfahren unter 'Vermittlung .lI11d Aufsicht der Landes
knltllrbchörden' durchgefÜhrt worden, Träger des Verfahrens. so iSt

,der Antrag durch die Haud des zuständigett Kultluamtes bei dem
Regier1.\ngs-präsict:enten; In U %0n Bezirk die SiedlersteUe bel ge-nist, w steHen. - ', .



,fÜr den Antrag ist ein Fragebogen*. zu betiu'tzcll.
26. In dem Antrag ist vorwcg die Prage Zu  crörtcrn, ob und

in wclcher Höhe Arbeitgeber, derea Arbeitern nnd Angestellten
dic WOhmwgen nach ihrer Lage voraussichtlich zugute kommen
werden, sich mit Leistungen, in Bauland, Baustoffen oder in. bar
an der Herstellung der \Vohnu1\gen beteiligen werden, und wie
diese ßc:tciJiguUg gesichert ist. .

Dtc Beteiligung der Arbeitgeber wird VOr allem in der Aui
brillgtlllg nicht rel1ticrlicher, durch das Landcsdarlehen nicht ge
deckter Baukostcll. bestehen. Sowcit siel] Arbeitgeber an der Anf
bringulJg des Gemeindedarlehens betciJigen, können sie sich in
einem besonderet!, mit der Oemeh]dc abzuschlicßellden Vertrage
dc,n Anteil an etwaigen Rückzahlur;zen sichern.

27. In dem Antrag ist ferner anzugeben, wer den Bau aus
fÜhren soJJ, von wem und unter weIden Bedingungen das Ba11
geld gegeben wird. \ver Eigentümer des Grundstückes ist, und i;]
'I"-",eIcher Bauweise die Ausführung des Neubaues erfolgen soll.
LagepläJJe und EntwurfszcichtllJugen sind beizufügen.

28. Die Triigcr des Verfahrens habel} das Bauvorhaben tech
nisch Hnd wirtsdwftIich zu priifen und den Antrag mit einer 1:r
kJii1 ung iiber die Hö11e des bewilligtc])' Gemeindedarlehens <'In den
Re9;ienmgsprasidenten weiterzuleiten.

29. Die Träger des Verfahrens fÜhren die V.erhandlungcn nlit
de J] Bauher1"11. schließen mit diesem die eriorderiichcn Verträge ab
unQ ;-;ah1en die bewilJigten Darlehen anS. Der Betrag des Landes
dar1chC1ls ist inncn zu erstatten.

Soweit es zur Beschaffung von Baustoffen oder aus andcren
Grul1den Hlr die DlIrcltfÜhrung- des Bauvorhabens crforderlich ist,
kölmen den Trii.,((£rn des Verfahrens sofort nach Bewil!igung des
Lat 1 desdarlehens Vorsc!1üs.se bis zur Hä1fte des bewiIHgten Landes
darlehens ge\vährt werdclJ. U11ter der gleichen, Voraussetzung
kann ein Vorschuß von ciEern weiteren Viertel des Landes
dar]ehens ;:cgebcll werden, \VeHII das Bauvorhaben bis zur Sockel
hohe gediehC'n ist. Bedingung für die Gewährung des Vorschusses
ist. in jedem fanc, daß der Trager des Verfahrens sich zur Riiclc
zahhlng des Vorschusses fÜr delI fall verpfiichtet, dlaß das !3au
vorhaben nic1Jt oder nicht antragmäßig ausgeführt Wird, odcr die
sebstschu1dnerische BÜrgschaft daiür flbernimmt. dar der Bauherr,
dem dcr .Vorschuß ausgezahlt ist, dw VorschuB in dem gleichen
Falle zurückzahIt. !\.uf die Schuldverpf1ichtung oder Bürgschafts
Übernahme des Trägers des Verfahrens kann verzichtet, \\i-erdel1,
wenn an seiner SteHe eine leistur:gsfähige Bank oder eiJ] -öifentHch
rechtliches Kreditinstitut die selbstschl1lduerischc Biirgschaft über
nimmt.

30. Die Beihilfel1hypothck wird zugunsten der Gemeinde (des
Oemeindeverbandes) besteHt. Sind gemeinnützige Sied1ungsnnter
nehmungen Trä er des Verfahrens, so bestimmt der Regierungs
präsident, zu wessen GUllsten die Beihilfehypothek zu besteHen ist.

Hat sich dje Gemeinde (dcr GemeindeverbaJid) an der Auf
bring-ung der Baukostcn J:;emÜß Ne. 5 Absatz 2 und NI'. 11 nicht
beteiligt. so ist di  Beihilfehypothek fi!r den preußischen Staat,
vertreten durch den zuständigen Regierungspräsidenten, einzu
tragen. Der Landrat ul1d bei RentengIltssiedlungen das zustiindige'
Kulturamt haben die Il1nehaItuJ]g der durch die fiypot11ek ge
sicllerten ersten VerpfJichtullgel1 zu Ülterwachcn:

31. Der Zeitpunkt des Begim"s und d'er PertigstellulJg des
Banes ist in dem Bescheid Über die Gewährung des Lalldes
darlehens zu bestimmen. WerrJ:en diese Terminc nicht innc
gehalten, so kU11I das LandesdarJellen gekürzt odcr v,ersagt werden.

32. Der Minister fUr Volkswohlfahrt kann größeren Gemeinden
(Oemeindevc1 bänden) oder ?:emeinnLitzigen Siedlungsuntef!teh
mungep. .für mehrere Bauvorhaben ein gemeinsames Landesdar]ehel1
Ulier.. besöuderen Bedingllngen gewähren und dessen Verteilung
auf die einzelnen Bauvorhabeil der Gcmeinde (dem Gemeil1de
verbande) oder der Siedlungsunternehmung, oder dem zustätldi
gen Kulturamt iiberlassen (RaJlmenbeseheid).

Binncn 4 \Voc!Jell nach Erteilung des Rahmenbescheides isl
dem Minister für V01ks\Vohlfahrt, wenl1 er deli Rahmenbescheid ge
geben hat, durch den RegierungsJ;räsidenten, sonst diesem ein Ver
zei, hnis derjenigen Bauvorhaben einzureichen, die mit einem
Landesdarlehen bedacht w€'rden soHen. Dem Verzeichnis ist eine
ÄufstelJung d rjenigen Bauvorhaben beizufijgen, für die ein

.;: Die rrage.boge1i sind' durch den. Verlag dieser Zeifschrift z'u
bezfehen. "

Lardesdar1ehen zwar beantragt, aber nicht bcwilligt werden soll.
Dic Bewilligung des Landesdarlehens für die einzelnen Bauvorhaben
ist von der vorherigen Prüfung dCr technischen UnterJazen durcJ1
den Minister fii'r Volkswohlfahrt, wenn cr den Rahmenbescheid
gegebcfJ', Sonst durch den Regierungspräsidenten aIJhängig.

33. Wird die B-e.wilJigung eines Landesdarlehens von dem
Regierungspräsidenten abgelehnt, so steht dem Träger des Ver
fahrens innerhalb z\y ei Wochen die Beschwerde bei dem Minister
für Volks\Vohliahrt ZU, der bei Siedlungen, die im RenteIJguts
verfahren unter Vermittlung tmd Aufsicht'" der LandeskuJtur
behörden errichtet \verden. im Einvernehmen mit dem Minis'Ser für
Landwirtschaft, Domänen und ForstC:I] entscheidet.

IV. Sc h j u B b es tim !TI u n g e 11.
34. Diese Bestimmungen tretcn mit dem Ta e qer Veröffent

Iichun  in .,Kraft, sie finden auell dann Anwendung, wenn der
Atltrag auf Bcv.riIliQ,ung einer Beihilfe zur Ahhiirdung der
Baukostenübertcuerung SChOll vor dem Inkrafttretell dieser Be
stimmungen bei der zustä.ndigen Stelle eingereicht war.

35. Auch für Bauten, dic nach dem 1. Januar 1920 aber vor
EdaR dieser Besthnmnngen angefangen oder al!Sgefüh t worden
sind, kann ein Landesdarlehen nach Maßgabe dieser Bestimmungen
bewilligt werden, es' sei denn, daß sie bereits mit einem Baukosten
zuschuß al1f Grund der BU11dcsratsbestimmungen vom. 31. Ok
tober 1918 oder mit einem Reichs.darlehen auf Grund der Rcichs
ratsbesthl1!11Ungen vom 10. Januar 1920 unterstützt worden sind.

3fi. Bis zum 10. jeden Monats hahen die Regierungspräsidenten
aufgerecJmete übersichten iiber sämtliche im voraufgegangenen
MOIlJ.t be\....i!Ji te Lal1desdarlehc!l dem Minister für VOlkswohlfahrt
und dem Minister fiir Landwirtschaft. Domänen und Forsten Ab
sdlrift davon einzureichen, so\veit es skh um die Bewi1!ir:ung VOI1
LaJ]desdarlehen fiir Rentengutssied1unKen oder andere Sied1ungen
Über 1i2 Hektar handelt. FehJaJ1zeige ist erforderlich.

37. Bei Bauvorhaben innerhalb der Stadtgemeinde Oroß-BerIin
iibertlimmt die den Regierungspräsi,dcllten nach Maßgabe dieser
Bestimmungen obliegenden Aufp;aben der OberpräiSident der Pro
vinz Brandellburg- lIlId von Berlia in CharIottenburg.

B e r I i 11. den 25. Februar 1921.
Der Minister für VoJkswohlfahrt.

LV. gez.: Scheidt.
Der Fioonzministcr'.
I. V. gez.: Weber.

Der Miuister für Landwirtschaft. Domänen und Forsten.
gez.: Braun.
[] ===== []

Verschiedenes.
Förderung des Rea1kredlts für den Kteinwohnungsbau. Auf

Anregung des Staatskommissars iür das V/ohnungswesel1 war im
Jahre 1919 durch eine Reihe von Hypotllekenbanken ein Betrag
von 50 Millionen Mark fÜr erst  und zweitstellige Hypotheken zu
'besonders Künstigen Bedinittngen bis zum 1. JuJi 1920 zur Ver
fügung gesteHt. Auf erneute Anregung des preußischen Ministers
für Volkswoh!fahrt werden die an diesem Abkommen beteiljgten
Hypothekenbanken dem Kleirwohnungsbau auch weiterhin ihre be
sondere Unterstützun : gewähren. Die Banken haben zugesa?;t,
die vorkommenden Beleih!ln s;'}J1träge mit dcm größten :Entgegen
kommen zu bearbeiten nnd den SiedlungsgeseHschaftcn l.lSW. be
sonders gülJstige Bedim: ungen zu gewähren. :Es wird jedoc11 nicht,
wie bisher. ein begrenzter Betrag Zu festJ!e1eg-ten Vorzug:sbed'ill
g"1Iß2:en bereit geste11t. sondern die einzehren Beleihl1nzsfii1le bleiben
besonr1crer Entscheidung vorbehalteu. Die EjnhaItlm ' der bisher.
gewährten Bedil1zt1ne-e11 ist im fiinh1icJ\: 'auf die riickläufige Be
wegung des PfaJ1dbriefknrses Ilnd die erhebliche Steigerung der
Geschäfts,kosten aJ!erdin.!:'."s leider ]1icht erreichbar gewesen. Die
Banken wollen die Möglichkeit haben. die Bedingungen der je
weiliRen LaRe des Kapita1markt s al'zupassen. Die Gemeinden,
gemeinnützigen Bauvereinigungen und sonstigen Siedltln sinter
essen seien auf das zugesagte Entgegenkommen der Banken hingewie.<>en. d.

Nacbprfifun1t von &baut.in' s"lanen. Der BebauungspJan bUdet
die Grundlage jeder Stadtentwkkelung; Seine wirtsc'haftli he Oe
sta1tung erfordert heute bei den wacnse11den Kostell fijr Straße'1t
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bau, Kanalisation us\v. besondere Aufmerksamkeit. Durch Weg
lassung Überflüssiger Wege und Straßen, durch :Einschränkung' der
Straßenbreiten durch die Art der Beiestiguog und andere Maß
nahmen können beträchtliche Summen crspart werden, die besser
der förd'ening des Wohnuugsbaues zugeführt werdcp.. Der
preußische Minister fÜr Volkswoh!fahrt hat daher in einem erlaß
an die Regierungspräsidenten eine Nachprüfung allcr Bebauungs
pläne angeregt und auf die Bedeutung solcher Ersparnisse bei der
GestaJtU11g der Fluchtlinienplßne hingewiesen. Wenn auch bei
größeren Städten im a!lgemeiocn dies.e Fragen bessere Beachtung
finden, weil die zuständi cn Bauämter mit erfahrenen FacJ-.' .elren
besetzt sind, so wird doch auch hier bisweilen eine Änderung älterer
BehauungspIäl1c .für die in der Entwickelung begriffenen Stactt
gebiete erforderlich sein. Während früher solche PJane nicht zu
selten ausschJieß1ich von TiefbaucrD bearbeitet wordcn sind, fordert
der Erlaß ausdrücklich aus hiinstJerischen Gründen, im lfinbliek
auf die architektonische Gestaltung und Erhaltung des Stadtbildes,
dann aber auch im Interesse des Wohnungswesens selbst, die ent
scheidende Bearbeitung durch hochbautcchnjsche Sachverständige.
!3ei klcineren und mittleren Städten, wo es iiir diese Auigaben an
g:ceigneten Kräften fehlt, fällt dCr Auf.sichtsbehörde in erhöhtem
Maße die Pflicht der Beratung und Einwirkung bei Auistellung !.mdBe rteilung von Bebauungsplänen ZIt, d.

Beratungsstellen für Lehmbau. Zur Förderung der Lehmbau
weise sind auf Anregung des .M.illisters für VolkswohIfahrt in
Preußen eine Reihe von Beratungsstel1en eingerichtet \vorden.
Solche Stellen bestehen in Berlin, Breslall, Sorau, Königsberg,
KösJin, Eisleben, , Kiel, Münster, Achim   und lfaan Rhld. Die
Leiter dieser Beratungsstellen üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich
aus. Versllche mit besonderen Naturbanverfahren. sollen nur auf
besonderen Auftrag durchgefülJrf. Versuche rein wissenschaftlicher
Art den Laboratorien der Versuchsanstalten übertragen werden.
Um unnötiges und kostspieJjg-es Parallelarbeiten zu vermeiden.
sollen kÜnftig Druckschriften über die Techniken der Lehmbau.
weise nicht mehr von den einzelnen Beratuugsstellen heraus
gegeben werden, dag gen ist eine cinhcitliche Bearbeitung durch
das Preußische W ohJfahrtsministerium, das als oberste BauDolizei
behörde für die Prüiung des Verfahrens zuständig ist, in Zu
sammenarbeit mH den LeiterlJ der Ber.atnugs-stellen beabsichtigt.
Auch wird durch das Wohlfahrtsmil1isterium voraussichtlich eire
fortlaltTende amtliche !3erichterstattung" iiber  dfe Bewähruog derLehmbal1\veisen erfolgen. d.

Rechtswesen.
Wie ist dem Geschäftsführer einer Ge ellschaft mit beschränk

ter flaftung die :Entziehung seiner Vertretungsmacht bekanut
zugeben? Die Versamrnhmg der Gesellschafter einer Gesellschait
mit beschränkter Haftung llatte beschlosscn. dcm QcschäftsiiJhrcr
eiLe Vertretungsmacht zu entziehe!;. Der Geschäftsführer erhielt je
doch keine offizielle Kenntnis VOll diesem Beschlusse; nUr der
Buchhalter der Gesellschait teilte ihm mit, daß er von seinem
PostetI abberufen sei.

Der Geschäftsführer behauptete, er sei nach wie vor im Besit.tc
der Vertretung.smacht und aller Rechte als Geschäftsführer und
das Reichsgericht hat seine Anschauung- gebilljgt. Der fragliche
Beschluß der Gesellschaftsversamm[ung, so führte dcr höchste Ge- 12.

richtshof aus, reicht zur Abberufung des Geschäftsftihrers nicht a.us,
auch wenn er recl1tswirksam zustande kam; denn es handelt sIch
dabei um einen intcrne.II Vorgang. Um die Vertretungsverhältnisse
der Gesellschafr zu ändern, bedurfte der Beschluß der AusfÜhrung,
und dazu war eitle entspredtende rechtsgeschäftliche Erklärung
ejnes ermächtigten Vertreters der Gesellschaft gegenÜber dem Ge
schäftsfÜhrer r.otwendig. Eine solche ist Jedoch im vorliegenden
FaJie nicht erfolgt, dellTI iu der Mitteilung des Buchhalters ist diese
Erklärung nicht zu erblicken. Die Eideszuschiebung der Gesell
schaft dariibtr, ob dem klagenden Geschäftsführer die ElItziehu g
der Vertretungsmacht bekannt war, ist vöIHg belanglos, denn sIe
bezieht sich lediglich auf die erwähnte Mitteilung, läßt aber gerade
die Frage offen, ob die Mitteilung durch einen zur Abgabe von
Willenserklärutlgen im Namen der Gesellschaft berufenen Vertreter
der GeseIlschaft oder durch den dazu nicht hefugten BU9hhalter
erfolgt ist. (R,eichsgcrid.lt V. 4 3fI9.) _ r.d.

Bücherschau.
Bedeutung der Baupflege., Verlag von W. Gente in Ifamb rg  .

34 Seiten. rreis 2,50 Mark. --':>

(l

Das lfeftchen enthält zwei Aufsätze: 1. B e t r ach
über die kulturelle und volksw
B'e deut ung des Ba u pfl e R e ges e tz es, von Oberbaurat
Dr.-Ing. Werner liellweg; 2. Schrankenlose Außen
re k I a m e, Betrachtungcn zur Revision des Bat:pflegegesetzes
von Reg.-Baumeister a. D. lians. Rolfisen - die zunächst aus An
laß der bevorstehenden' Durchsicht dcs örtlichen Baupf!egegesetzes
von Iiamburg geschrieben sind, die emschlägliche fragen jedoch' so
grundlegend und allgemein giiltig behandeln, daß sie überall den
Bestrebungen zur Förder lJ1g der Baukultur und zur VeredeluT!.g
der Außenreklame,   alse dem Iieimat£chut...:   - zugute kommen
körrrIen:

o ===== J

Statik.
Wärmespannungena

Von Prof. M. PreuB.
11. Ungleichmäßige Wärmeänderun .:t. t, t.

'- --- -.. t .; :--::

...
L.

Abb.13 Abb.14 Abb. 15 Abb. 16
Wir nehmen dabei an, der Stab wird von der 'oheren':Seite

aus erwärmt. die ErwÜrmung dringt allmählich !la<;h unten durch.
sodaß der Reihe nach die 1\nderungszustände der Abb. 13 his 15
entstehen. Abb. 16 zeigt den Zustand. der eintritt bei F.rwärmung
von oben und gleichzeitiger Abkuhlung von unten aus. in alten
diesen fällen erleiden die Fasern im gleli:hen Abstande y von der
ScJJ\verachse die gleiche Verlängerung, die der dort zutreffenden
XIlderung: t entspricht.
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Abb.17
Der Balken der Abb. 17 soll in seiner g-anzen Länge dem

Änderungszustande der Abo. 15 unterworfen sein. Die form
änderungen sind gekennzeichnet durch

die Verschiebung .1 des beweglichen AufIagers,
.. Durchhiegung f,
.. Bicgungs\\ in ke! Ir. und durch

den Halbmesser r der kreisförmigen BiegUnRSUnie.
Diese W crte sind:

...I=!.(to+tu)-(tI2,
r =  . 1 + (t, + tu) . "/2 ,(to - tu)' ,
f = r- Vr'-'h.- ( T-t-d)'

15. und p = i (to - tu) . (1,/2.
s

Nach Formel 12 ist die Auflagerverschicbung gen<lU so groß
wie die Verlängerung eines ge aden Stabes uuter Gern EinHuB der
mittleren Änderung 1/ . (to + tu), Dieses Erg bnis widersPricht
der Anschauung, da die KrÜmmung der MiltelllIllc dps Maß d
ofIenbar verringert. Dieses Maß der \.trringerung ist jedoch
außerordentlich gering. Der Widerspruch entsteht uadurch, daß
'n der Ableitung If = sin '} gesetzt wurde, was bei sehr,kleinell
\Vinkelll ohne Fehler zUlässig 1St. Für rp = 1" sUmmen die beiden
Werte noch bjs zur füntten Dezimalstelle übereir:. "

Auf...abe: \oVie groß j t die DurchbieglWg einer Decke alis

I-NP 2 . die von eilter Auiste" ungste'rnperatur  on 10° an  1teauf' 40° erwärmt wad? StÜtzwelle I=- 6,Olt m, s - 24 cm, to - 40
=-- 10 9 = 30\1, tu '""" D\J, f( := 0,000 Oll.

Es ist na.ch Formel
t2': '.1 = 600 . 0,000011 . 30 = 0,1 eIn,

13.

14.



'13. r = 24, J ..:L,0,0000l1      = 72744 cm0,0 11 0011 . ;:;0 ,
14. f ::::: 72744 - V7 27H 2 -- 1: 4 . 600, )2 :::::: 0,5 cm ::::: 5 rum.

Die einscltJge Erwärmung eincr Decke kann also die Durch
biegung um ein nicht unbeträchtliches Maß vergrößern.

Bei vo!Jkommen fes te n A IJ f lag e r_n si d rormänderung-en
unmöglicJ1; es \verdcn SpaJ1JJU!lgen au,gelosl, die den Form
älideruno;;cll der einzelJJen Fasern entsprechen. Bel Erw rmung
oben und unien Sl11d das D1llckspannungen infolge etner außerhalb
der Achse hegenden Druckkrdft P deren Moment.16, M = ! . eist. .
17. Aus uo = -  i- $-, uu = f - {V

tiF\ t
Abb.18

:18, und uo ;:;:; ,. , E . to, au ;:;:; a . E . tu
erh,iJt man die Größen P und J\1 bz\v. e:

19. p;:;:; I' E _ to      . f',

20. .'''1:::::: {, E -  (  . Wund

1
8
J.

pJ
Abb.19

21.
:::: ._ v

to+tu F

--- J L-----,'A
t/2 <Ji I--l/'J.Abh.20 Abb.21

Der Träger der Abb. 20 mit der, Freilänge l/2 zeigt dIeselbe
Durchbiegung i wie der Tr;h:er der Abb. 17. Der Gegendruck x

in 1\bb. 21 l;  f . E . J")
22. x =- --------p-- -

worin f nach Formel 14, zu ermitteln i t. Da  Bieg-ungsrnoment ist
23. u;:;:; x ,//2.

Abb. 22 Abb. 23
fiJr den recJlteckJp;en EJscnbetonbchälter ist der

t'a!! der Abb. 22 wlchhg-: beiderseits feste Einspanrwng durch starre
ECI verbindungen, Längcl1Ünderung möglich.

Die Eli1spannung-smomente sind

2-1. 4=o(ti-ld.
Uie Momcnte erzengen Zugspannungen auf der Seite der

kleineren WÜrmciinderllngeJ1, bei. BehÜJterlJ fur Heißwasser also
alißen.

Anwendung. Wie SlJId die BehÜlterwÜude (vgl. Ne. 4/1921) zu
bewehren und wie groß werden die Spannungen fÜr die Wärme
il nderungen ti = + 10°, ta = 00?

In den Eckcu der Hwg-ercn Seiten b treffen die heiden
JI,1omente Mb und t' zusammen. E = 240000 !,g/Qcm, s = 24 em,

J = = 115000 Cm, (1 = 0,000011, tJ - ta = 10,
a = 3,24 m, b = 4,34 m,

," =  O . O,OOOOIl . 10 . 2400002  115000 = 1260 mkg.

Mb = l0002   (4,342+2' 3,24' 4.34-2' 3,242 )=2275 mkg
zusammen 3535 mk .

-,) 0.13.2. Bauka!endef 1921, SeHe 80, Form, 239.

FÜr das Moment Mb = 2275 mk
IJ"e = 1200 kg/Qcm

Ir -a = 0,411.11 2275 = 19,6 cm,
vorhanden h - a = 24 - 2::::... 22,0 cm.
sodaß RewähIt werden kanT]

fe;:;:; J2.6 . 0.5:;6 . 19,6 = 9,79 qcrn,27,0

= -1  :} Eisen (/) 13 rum mit fe = 9,86 Q IT!.

Dabei ist x = ..l5_ J,  ( - 1 + 1/ 1   _   '1110 . 22 ) = 67 cm.100, V 15 . 9. 6 .
h - a - x/3 = 22,0 - 2 2 = 19,8 cm.

Mit BerÜcksich1igung des Wärme ändcrungs
mo m e n t e s ist dann

ub =     ='53 kg/qenl100'6,7'19,8 .
Oe =  -   = 1810 kg/qcm.

9,86 . 19,8

Bei Be rlieksichtigul19, der Zugf stigkeit des
Be ton s erhält man die Zugspannungen l"iz nach fOlgender
Rechnung:

25. x = bh 2 /2 _ + nie (h - a
bh + nie

= 1° 2,22 2 /2 +  : 9.R  = 13 cm100' 24 + 15 . 9,86 '
26. Ob =__ 1\1 .   _ ___

f- + 12 eh ;- 2 )  + nie "(h - a - xp

-- 3535 QO   __ = 35 kg!qcm,
100   13 3 +lQO  1..!.: + 15. 9,86' 92, h-xUZ=UO. _

X
27.

=  5 . * = 30 kg/qcm,

28. Qe= n' 'b . a -x ..
x

. 9
= 15 . 35 . -13- = .363 kg!qcrn.

Er RC b n i s: Die Eisenbeaaspruc!wng wird erheblich ge
ringer, die DruckbeansPrIlchung des Betons bleibt in den z 
nissigen Grenzen, die Zug h e ans p r LI C fJ 11 n g- des Be ton s
wird aber erheblich größer als der znlässige Wert von etwa
15 .- 20 kg/qcm,  odaß s('!wn bei der geringen ungleichmäßigen
Wärmeändernng von I1llr 10  mit ziemlicher Sicherheit Risse zu
erwarten sind.

Etwas g-iinstiger werden die SpaIlnungsverhäItnisse, wenn man,
wie e<; auch meist Üblich ist, anf t5eiden Wandseiten die aus
gerechnete Einlage venvendet:

29. x = t,
30.0z=Ob= M

b;' + nfe Jl1  j aP

353500 _ __ = 173 ko-/qcm.
100   24 2 + 15 . 9,86 ' l  4 2 ' ""
,) -,

Bei d 0 p p e 1 t erB ewe h run g genÜgt der Querschnitt
gerade noch - aber eben aueh nnr für den Wärmeunterschied
von 10° z\vischen innen lind l.ußen. Das Beispiel zeigt, wie außer
ordentlich vorsichtig man in allen den Fällen sein muß, wo un
gleichmäßige Wärmeänderun9;en mö.tdich sind.
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